
        

FÖRDERPOOL 50 X 50
Antrag zur Aufnahme im Förderpool 50X50 ab: .....................

Name: ................................................................ Vorname: .......................................................

Straße: ....................................................... PLZ: .................... Ort: ...........................................

Telefon: ............................................................. Email: ............................................................

Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Förderpool 50X50, ein Pool zur Förderung der
Kinder- und Jugendarbeit der Tischtennisabteilung des GSV Eintracht Baunatal beträgt 50,-
€. Die Spenden können auf Wunsch ½-jährlich mit 25,- € per Lastschrift eingezogen, oder
von ihnen selbst auf das Förderpoolkonto bei der Kasseler Sparkasse eingezahlt oder
überwiesen werden.
Eine Kündigung ist jederzeit zum 30.06., sowie 31.12. eines jeden Jahres möglich.
Einfach diesen Antrag ausgefüllt zurückmailen, oder selbst ausdrucken, ausfüllen und einem
ihnen bekannten Mitglied der Tischtennisabteilung übergeben.

Bankeinzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die Tischtennisabteilung des GSV Eintracht Baunatal zur Förderung der

Jugendarbeit 25,- €, oder ............ € ½-jährlich von meinem Konto, bis auf Widerruf einzuziehen.

Name des Geldinstitutes: ....................................................................................................................................

Konto – Nr: ........................................................ BLZ: ......................................................................................

Wenn mein Konto die nicht erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden Institutes keine Verpflichtung, die Lastschrift einzulösen.

............................................................... ................................... ........................................................
          Ort Datum Unterschrift

§ 5 BDSG
Abs. 1: Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist es unersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur
jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekanntzugeben, zugänglich zu machen, oder sonst zu nutzen.
Abs. 2: Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit nach Maßgabe von Absatz 1 zu verpflichten.
Ihre Pflichten bestehen auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit.
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